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Stellungnahme zum Vernehmlassungsbericht der Regierung betr. die Abänderung des
Sozialhilfegesetzes (Fürsorgerische Unterbringung und Heimaufenthalt)

Sehr geehrter Herr Regierungsrat Dr. Pedrazzini

Mit Schreiben vom 1. Juli 2020 haben Sie uns eingeladen zum im Betreff genannten
Vernehmlassungsbericht Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für die Einräumung dieser
Möglichkeit und möchten folgendes ausführen:

Der Sachwalterverein begrüsst und unterstützt die Konkretisierung der bisherigen
Bestimmungen der Art. 11 ff SHG. Nach dem eingeholten Rechtsgutachten ist das bisherige
Recht zwar mit der UNBRK vereinbar, soll jedoch konkretisiert werden.
Begrüsst werden insbesondere auch die Bestimmungen über medizinische Massnahmen im
Falle einer Unterbringung und Zurückhaltung bzw. neu Fürsorgerischen Unterbringung und
deren entsprechende Ergänzung. Gerade in diesem Punkt gab es in der Praxis oft
Missverständnisse und Verzögerungen im Behandlungsverlauf.

Generelle Anmerkung zur Vorlage:

Art. 13e
Art. 13 e normiert, dass bei Rückfallgefahr der behandelnde Arzt mit der betroffenen Person
vor Entlassung Behandlungsansätze für den Fall einer erneuten Unterbringung vereinbart.

Der Sachwalterverein schlägt vor, neben der betroffenen Person auch deren
Vertrauensperson in der Gesetzesnorm miteinzubeziehen. Gerade der Austritt einer
betroffenen Person aus einer psychiatrischen Klinik ist eine entscheidende Schnittstelle wie
der Genesungsverlauf positiv unterstützt und eine neuerliche Unterbringung verhindert werden
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kann. In diesem Zusammenhang kann die Vertrauensperson, die mitunter auch die
weiterführende Pflege und Betreuung begleitet entscheidend mitwirken. Wesentlich ist daher.
dass der behandelnde Arzt auch die Vertrauensperson in dieses Gespräch miteinbezieht.

Wir danken für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen bei Fragen selbstverständlich gerne zur
Verfügung.

Sact^walterverein

Josef T/ialer
Gtecbäftsstellenleiter


